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Merkmale Gesetzliche Grundlagen Anforderungen von 
Geprüfte Qualität 

Höhere Anforderungen 
Warum 

Überprüft durch 
Kontrolle 

Zuckergehalt Äpfel: 10,5 Brix 

Festlegen von 
Mindestzuckergehalten bei 
- Äpfel:         12 Brix 
- Birnen:         12 Brix 
- Pflaumen:         13 Brix 
- Sauerkirschen:         13 Brix 
- Süßkirschen:         14 Brix 

Verbesserung der Geschmacksintensität; 
Vermeidung des Verkehrs unreifer 
Früchte 

Selbstkontrolle, Überprüfung 
stichprobenartig durch 
zertifizierte neutrale Stelle; 
ggf. Stichproben amtliche 
Kontrolle 

Lagerung, Aufbereitung, 
Inverkehrbringen Keine gesetzliche Regelung 

Qualitätserhaltende Lagerung auf 
der Stufe der Lagerung, der 
Aufbereitung und des 
Inverkehrbringes durch: 
- Sachgerechte Lagerung nicht 

zusammen mit Gemüse in einem 
optimierten Temperaturbereich 
zwischen 0°C bis 8°C 

- Eindeutig gekennzeichnete und 
getrennte Lagerung von Nicht-
GQ-Ware 

- Sicherstellung der Kühl- bzw. 
Klimatisierungskette bis zur 
nächsten Stufe 

Erhaltung der Ware und damit der 
Qualität der erzeugten Produkte bis zum 
Zentrallager des LEH 

Selbstkontrolle, Stichproben 
durch zertifizierte neutrale 
Dritte 
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Merkmale Gesetzliche Grundlagen Anforderungen von 
Geprüfte Qualität 

Höhere Anforderungen 
Warum 

Überprüft durch 
Kontrolle 

Kontrollsystem 

Seit Inkrafttreten des EU-Hygienepakets 
zum 01.01.2006 sind 
Lebensmittelunternehmer zu 
Eigenkontrollen und Dokumentation 
verpflichtet 

Verpflichtendes, dreistufiges 
Kontrollsystem mit hoher 
Kontrolldichte: Eigenkontrollen 
(einschließlich Dokumentation), 
Kontrolle durch unabhängige 
Prüfeinrichtungen, staatliche 
Kontrolle der Kontrollen 

Übergeordnete Maßnahme zur 
Systemabsicherung (Prozessqualität) 

Aufeinander aufbauendes 
Kontrollsystem 

Freiwillige 
Kontrolleinrichtung Keine gesetzliche Regelung Zertifizierungseinrichtungen nach 

DIN EN 45011 akkreditiert 

Beleg der fachlichen Kompetenz und 
Unabhängigkeit der Zertifizierungsstelle 
(Prozessqualität) 

Zulassung der 
Zertifizierungsstelle bei 
Vorliegen der 
Akkreditierung durch 
Programmträger 
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